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0   Eine  Verpackung  zum  Schutz  eines  Produktes, 
die  aus  einem  Behälter  mit  einer  Öffnung  zum  Ein- 
füllen  und  Entnehmen  des  Produktes,  einem  auf  die 
Öffnung  passenden  Verschluß  zum  Öffnen  und  Ver- 
schließen  des  Behälters  sowie  Informationen  zur 
Kennzeichnung  des  Produktes  besteht,  bei  der  we- 
nigstens  der  Behälter  aus  transparentem  Material 
besteht  und  wenigstens  ein  Blatt  mit  den  zur  Kenn- 
zeichnung  des  Produktes  erforderlichen  Informatio- 
nen  lose  so  in  den  Behälter  eingelegt  ist,  daß  es  an 
der  Innenwand  des  Behälters  anliegt,  ist  leicht  wie- 
derverwertbar,  liefert  ein  hochwertiges  Recyclat,  be- 
nötigt  weniger  Platz  als  eine  herkömmliche  Verpak- 
kung  und  benötigt  keine  umhüllende,  mit  den  Pro- 
duktinformationen  bedruckte  Faltschachtel. 

FIG.1 
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Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Verpak- 
kung  zum  Schutz  eines  darin  befindlichen  Produk- 
tes,  z.B.  eines  lichtempfindlichen  fotografischen 
Films.  Die  Verpackung  besteht  aus  einem  Behälter 
mit  einer  Öffnung  zum  Einfüllen  und  Entnehmen 
des  Produktes,  einem  auf  die  Öffnung  passenden 
Verschluß  zum  Öffnen  und  Verschließen  des  Be- 
hälters  sowie  Informationen  zur  Kennzeichnung  des 
Produktes. 

Es  ist  bekannt,  Filme  vom  Format  135,  die  sich 
in  einer  Patrone  befinden,  in  eine  zylindrische 
Kunststoffdose  zu  stecken,  die  mit  einem  Kunst- 
stoffdeckel  verschlossen  wird.  Diese  die  Filmpatro- 
ne  enthaltende  Kunststoffdose  wird  dann  in  eine 
quaderförmige  Faltschachtel  gepackt,  die  einen 
Originalverschluß  aufweist.  Unter  Originalverschluß 
wird  dabei  und  im  weiteren  Verlauf  der  Beschrei- 
bung  ein  Verschluß  verstanden,  der  beim  ersten 
Öffnen  erkennbar  verändert  wird,  beispielsweise 
beschädigt,  so  daß  der  Kunde  bei  unverändertem, 
unbeschädigtem  Verschluß  die  Sicherheit  hat,  daß 
das  innen  liegende  Produkt  das  Originalprodukt  ist. 
Ein  solcher  Originalverschluß  schließt  nicht  aus, 
daß  der  Behälter  wieder  verschlossen  werden 
kann.  Die  für  Filme  des  Formats  135  verwendeten 
Faltschachteln  sind  zugeklebt  und  weisen  zum  Öff- 
nen  eine  Perforation  auf,  durch  deren  Aufreißen  die 
Faltschachtel  erkennbar  beschädigt  wird. 

Der  Nachteil  solcher  Verpackungen  ist,  daß  die 
Faltschachtel  Abfall  ist,  durch  ihre  Bedruckung  mit 
Produktinformationen  erhebliche  Kosten  verursacht, 
zum  Produktschutz  keinen  Beitrag  leistet  und  das 
Volumen  des  Produktes  vergrößert. 

Es  hat  daher  nicht  an  Versuchen  gefehlt,  auf 
solche  Faltschachteln  zu  verzichten.  So  beschreibt 
US-PS  4  964  513  eine  kartonlose  wiederverwertba- 
re  Verpackung  zur  schützenden  Verpackung  eines 
Produktes,  beispielsweise  eines  fotografischen  Fil- 
mes,  bestehend  aus  einem  wiederverwertbaren 
Kunststoffbehälter  und  einem  dazu  passenden 
Kunststoffverschluß  und  Kunststoffetiketten,  die 
Produktinformationen  enthalten  und  deren  Kunst- 
stoff  mit  dem  Kunststoff  des  Behälters  gemeinsam 
wiederverwertbar  sind.  Diese  Etiketten  sind  sehr 
aufwendig  zweilagig  gestaltet,  um  die  notwendigen 
Produktinformationen  auf  dem  nun  gegenüber  der 
Faltschachtel  geringeren  Platz  unterzubringen. 
Auch  über  den  Verschluß  ist  ein  Etikett  geklebt, 
das  seitliche  Laschen  aufweist,  die  über  den  Ver- 
schluß  hinaus  bis  auf  den  Behälter  reichen  und 
über  die  das  um  den  Behälter  geklebte  Etikett 
geklebt  ist.  Damit  wird  gewährleistet,  daß  beim 
Öffnen  des  Verschlusses  die  Laschen  zerrissen 
werden,  wodurch  erkennbar  wird,  daß  der  Behälter 
bereits  geöffnet  wurde.  Die  unter  diesem  Patent  in 
den  Handel  gekommene  Filmdose  ist  schwarz  ein- 
gefärbt,  um  das  innenliegende  Produkt,  den  foto- 
grafischen  Film,  vor  Lichteinfall  zu  schützen.  Durch 

diese  schwarze  Einfärbung,  aber  auch  durch  die 
Bedruckung  des  Etikettes  und  den  benutzten  Kle- 
ber  ist  der  verwendete  Kunststoff  bei  der  Wieder- 
verwertung  nur  noch  von  geringer  Qualität. 

5  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist,  eine 
Verpackung  zu  schaffen,  die  keine  Faltschachtel 
benötigt,  genügend  Platz  für  die  Produktinforma- 
tion  aufweist,  ein  hochwertiges  Recyclat  ergibt  und 
ausreichenden  Lichtschutz  gewährt.  Eine  solche 

io  Verpackung  kann  gewünschtenfalls  auch  mit  einem 
Originalverschluß  versehen  werden,  z.B.  mit  einem 
Sleeve,  d.h.  mit  einer  geschrumpften,  transparen- 
ten  Folie,  die  nicht  unzerstört  entfernt  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  einer  Verpackung  ge- 
75  löst,  die  aus  einem  Behälter  mit  einer  Öffnung  zum 

Einfüllen  und  Entnehmen  des  Produktes,  einem  auf 
die  Öffnung  passenden  Verschluß  zum  Öffnen  und 
Verschließen  des  Behälters  sowie  Informationen 
zur  Kennzeichnung  des  Produktes  besteht,  dadurch 

20  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  der  Behälter  aus 
transparentem  Material  besteht  und  daß  wenigstens 
ein  Blatt  mit  den  zur  Kennzeichnung  des  Produktes 
erforderlichen  Informationen  lose  so  in  den  Behäl- 
ter  eingelegt  ist,  daß  es  an  der  Innenwand  des 

25  Behälters  anliegt. 
Vorzugsweise  sind  Behälter  und  Verschluß  zy- 

lindrisch,  wobei  Behälter  und  Verschluß  insbeson- 
dere  den  selben  Außendurchmesser  besitzen.  Für 
die  Gestaltung  von  Verschluß  und  Behälterrand 

30  sind  eine  Reihe  von  Ausführungsformen  bekannt, 
die  alle  zum  Ziel  haben,  einen  luftdichten  Ver- 
schluß  zu  gewährleisten.  Zum  Beispiel  kann  die 
kreisförmige  Öffnung  des  Behälters  als  Wulst  mit 
geringfügig  vergrößerter  Wandstärke  als  die  übrige 

35  Behälterwand  und  der  Verschluß  als  Stülpdeckel 
ausgebildet  sein. 

Bevorzugt  besteht  die  Produktinformation  aus 
zwei  Blättern,  wobei  das  eine  insbesondere  recht- 
eckig  ist  und  an  der  zylindrischen  Innenwand  des 

40  Behälters  anliegt  und  das  zweite  Blatt  kreisförmig 
ist  und  auf  dem  Boden  des  Behälters  liegt.  Beide 
Blätter  sollen  Innenwand  bzw.  Boden  des  Behälters 
vollständig  bedecken  und  sind  vorzugsweise  aus 
lichtdichtem  Material  hergestellt. 

45  Beide  Blätter  können  vorder-  und  rückseitig  mit 
Informationen  bedruckt  sein,  wobei  das  kreisförmi- 
ge  Blatt  vorder-  und  rückseitig  vorzugsweise  iden- 
tisch  bedruckt  ist.  Dadurch  werden  Vorkehrungen 
zum  seitenrichtigen  Einlegen  des  Blattes  unnötig. 

50  Das  rechteckige,  an  der  Innenwand  anliegende 
Blatt  ist  vorzugsweise  so  breit,  daß  es  in  mehr  als 
einer  Windung  anliegt.  Das  erhöht  sowohl  den 
Platz  für  die  Produktinformation  als  auch  die  Licht- 
sicherheit. 

55  In  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungsform 
sind  der  Behälter  am  Boden  um  eine  umlaufende 
Nut  geringer  lichter  Weite  und  das  rechteckige 
Blatt  geringfügig  verlängert.  Dadurch  reicht  das 
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rechteckige  Blatt  über  das  auf  dem  Boden  liegende 
kreisförmige  Blatt  hinaus  und  sorgt  somit  für  eine 
bessere  Lichtsicherheit  (s.  Fig.  3). 

Die  Wiederverwertung  der  gesamten  Verpak- 
kung  wird  erleichtert,  wenn  alle  Teile  der  Verpak- 
kung  aus  dem  selben  Material  hergestellt  werden. 
Dieses  Material  ist  insbesondere  Polypropylen. 

Die  einzelnen  Teile  der  Verpackung  könen 
aber  auch  separat  wiederverwertet  werden,  da  sie 
leicht  voneinander  getrennt  werden  können.  Dabei 
liefert  der  aus  transparentem,  also  nicht  pigmentier- 
tem  Kunststoff  bestehende  Behälter  ein  besonders 
hochwertiges  Recyclat.  Bei  separater  Verwendung 
der  einzelnen  Teile  der  Verpackung  können  die 
Blätter  mit  den  Produktinformationen  aus  preiswer- 
tem  Papier  gefertigt  sein.  In  diesem  Fall  können 
die  Blätter  vorzugsweise  den  Hinweis  enthalten,  bei 
der  Benutzung  des  Behälters  für  belichtete  Filme 
entfernt  zu  werden,  um  dem  Kunden  die  Erken- 
nung  belichteter  und  unbelichteter  Filme  zu  erleich- 
tern.  Dadurch  wird  auch  die  Wiederverwertung  des 
Behälters  erleichtert,  weil  Papier  nicht  gemeinsam 
mit  dem  Behälter  recyclisiert  werden  kann. 

Der  Verschluß  kann  aus  transparentem,  oder 
zum  Zweck  des  besseren  Lichtschutzes  aus  opa- 
kem,  insbesondere  lichtdichtem  Material  bestehen. 
Zur  Differenzierung  der  einzelnen  Filmsorten  kön- 
nen  die  Verschlüsse  farblich  unterschiedlich  sein. 

Bei  gleichem  Außendurchmesser  von  Behälter 
und  Verschluß  ergibt  sich  der  Vorteil  der  besseren 
Stapelbarkeit. 

Die  Figuren  zeigen  unterschiedliche  Ausfüh- 
rungsformen  der  erfindungsgemäßen  Verpackung. 

Fig.  1  ist  eine  Explosionszeichnung  einer 
Verpackung,  bei  der  Behälter  und 
Verschluß  den  gleichen  Außendurch- 
messer  besitzen. 

Fig.  2  ist  eine  Explosionszeichnung  einer 
Verpackung,  bei  der  der  Verschluß  ei- 
nen  größeren  Außendurchmesser  hat 
als  der  Behälter. 

Fig.  3  ist  ein  Querschnitt  durch  eine  bevor- 
zugte  Ausführungsform  des  Behälter- 
bodens,  bei  dem  die  inliegenden  Blät- 
ter  einen  besonders  guten  Lichtschutz 
ergeben. 

In  den  Figuren  bezeichnen  (1),  (1a)  und  (1b) 
den  Behälter,  (2)  ein  auf  dem  Boden  liegendes 
Blatt,  das  Produktinformationen  enthalten  kann,  (3) 
ein  mit  Produktinformationen  versehenes  Blatt,  das 
sich  an  die  Innenwand  des  Behälters  anlegt,  (4) 
einen  üblichen  Film  vom  Format  135  in  einer  Patro- 
ne  und  (5)  den  Verschluß. 

Die  Verpackung  nach  Fig.  1  hat  den  Vorteil, 
aufgrund  des  über  die  ganze  Länge  gleichen  Au- 
ßendurchmessers  leicht  stapelbar  zu  sein.  Der  Be- 
hälter  wird  durch  Spritzblasen  hergestellt.  Die  Ver- 
packung  nach  Fig.  2  hat  den  Vorteil,  daß  der  Be- 

hälter  in  einfacher  Weise  durch  Spritzgießen  her- 
stellbar  ist. 

Der  Behälter  (1b)  nach  Fig.  3  hat  eine  über 
den  Boden  (6)  hinausreichende  umlaufende  Nut 

5  (7),  wodurch  das  an  der  Innenwand  anliegende 
Blatt  (3)  über  die  Kante  des  auf  dem  Boden  liegen- 
den  Blattes  (2)  hinausreicht  und  so  für  einen  ver- 
besserten  Lichtschutz  sorgt. 

w  Patentansprüche 

1.  Verpackung  zum  Schutz  eines  Produktes,  wo- 
bei  die  Verpackung  aus  einem  Behälter  mit 
einer  Öffnung  zum  Einfüllen  und  Entnehmen 

15  des  Produktes,  einem  auf  die  Öffnung  passen- 
den  Verschluß  zum  Öffnen  und  Verschließen 
des  Behälters  sowie  Informationen  zur  Kenn- 
zeichnung  des  Produktes  besteht,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  wenigstens  der  Behälter  aus 

20  transparentem  Material  besteht  und  daß  wenig- 
stens  ein  Blatt  mit  den  zur  Kennzeichnung  des 
Produktes  erforderlichen  Informationen  lose  so 
in  den  Behälter  eingelegt  ist,  daß  es  an  der 
Innenwand  des  Behälters  anliegt. 

25 
2.  Verpackung  nach  Patentanspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  Behälter  und  Verschluß 
zylindrisch  sind. 

30  3.  Verpackung  nach  Patentanspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  Behälter  und  Verschluß 
denselben  Außendurchmesser  haben. 

4.  Verpackung  nach  Patentanspruch  1,  dadurch 
35  gekennzeichnet,  daß  der  Behälter  zwei  Blätter 

mit  Produktinformationen  enthält. 

5.  Verpackung  nach  Patentanspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  eine  Blatt  rechteckig 

40  ist  und  an  der  zylindrischen  Innenwand  des 
Behälters  anliegt  und  daß  das  zweite  Blatt 
kreisförmig  ist  und  auf  dem  Boden  des  Behäl- 
ters  liegt. 

45  6.  Verpackung  nach  Patentanspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  rechteckige  und  das 
kreisförmige  Blatt  die  Innenwand  bzw.  den  Bo- 
den  vollständig  bedecken. 

50  7.  Verpackung  nach  Patentanspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  beide  Blätter  und  der 
Verschluß  des  Behälters  aus  lichtdichtem  Ma- 
terial  hergestellt  sind. 

55  8.  Verpackung  nach  Patentanspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  alle  Teile  der  Verpackung 
aus  dem  selben  Material  hergestellt  werden. 

3 
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9.  Verpackung  nach  Patentanspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  verwendete  Material 
Polypropylen  ist. 

10.  Verwendung  der  Verpackung  nach  Patentan-  5 
spruch  1,  zum  Verpacken  eines  lichtempfindli- 
chen  fotografischen  Films. 
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